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Allgemeine Vertragsbedingungen (THG-Quote)

§ 1 	 Gegenstand, Geltungsbereich, Änderung der AVB
(1) 	 Nach Maßgabe der §§ 37a ff. der jeweils gültigen 

Fassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) in Verbindung mit §§ 5 ff. der jeweils gül-
tigen Fassung der Verordnung zur Festlegung wei-
terer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei 
Kraftstoffen (38. BImSchV) generieren Straßenfahr-
zeuge mit Elektroantrieb im Sinne des § 2 Absatz  
2 38. BImSchV, nachfolgend „Elektrofahrzeug“, eine 
anrechenbare Treibhausgasminderung, nachstehend 
„THG-Quote“. Diese THG-Quote kann vermarktet wer-
den. 

(2) 	 Die Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG, nachstehend „Hoy-
er“, bietet Verbrauchern und Unternehmern, die Halter 
eines oder mehrerer Elektrofahrzeuge sind, nachfol-
gend „Kunde“, auf Basis dieser Allgemeinen Vertrags-
bedingungen („AVB“) die Dienstleistung der Vermark-
tung der THG-Quote an. Schließt der Kunde mit Hoyer 
zur Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen einen 
Rahmenvertrag, kann der Kunde beliebig viele der 
auf ihn zugelassenen Elektrofahrzeuge zur Vermark-
tung der THG-Quote durch Hoyer registrieren. Unter 
dem Rahmenvertrag schließen der Kunde und Hoyer 
eine der zu registrierenden Fahrzeuge entsprechende 
Anzahl an Einzelvereinbarungen, Kraft derer der Kunde 
bei Einzelvertragsschluss das Vermarktungsrecht an 
der THG-Quote an Hoyer abtritt.

(3) 	 Diese AVB regeln das Abtretungsvertragsverhältnis 
betreffend der THG-Quote zwischen dem Kunden und 
Hoyer, sofern sie wirksam einbezogen wurden und mit 
dem Kunden nicht ausdrücklich abweichende Regelun-
gen vereinbart wurden. Diese AVB gelten darüber hin-
aus auch für zukünftig geschlossene Verträge, die zwi-
schen dem Kunden und Hoyer geschlossen werden und 
deren Gegenstand die Vermarktung der THG-Quote ist. 
Entgegenstehende oder von den AVB abweichende 
Bedingungen des Kunden finden auf das Vertragsver-
hältnis keine Anwendung. Die AVB gelten auch dann, 
wenn Hoyer in Kenntnis entgegenstehender oder ab-
weichender Bedingungen des Kunden die Lieferung/
Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführt, es sei 
denn, der Einbindung der AGB des Kunden wurde aus-
drücklich zugestimmt. 

(4) 	 Änderungen dieser AVB durch Hoyer sind mit einer 
Ankündigungsfrist von mindestens sechs Wochen vor 
der beabsichtigten Änderung dem Kunden mitzuteilen. 
Die Änderungen werden nach Mittteilung und Ankün-
digungsfrist jeweils zum 01.01. eines Jahres wirksam. 
Jedoch nicht in dem Jahr, in dem der Kunde den Rah-
menvertrag erstmals abgeschlossen hat. Die Änderung 
gilt als vom Kunden angenommen, wenn er ihnen nicht 
innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab Zugang der 
geänderten AVB in Textform widerspricht oder die Än-
derungen dem Kunden unzumutbar sind. Für den Fall, 
dass der Widerspruch des Kunden rechtzeitig und ord-
nungsgemäß erfolgt, gelten die bisherigen AVB unver-
ändert fort.

§ 2 	 �Vertragsschluss, berechtigte Antragssteller
(1) 	 Der Rahmenvertrag zwischen dem Kunden und Hoyer 

kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden 
durch Hoyer zustande. Hoyer wird dem Kunden die 
Annahme des Rahmenvertrags per E-Mail mitteilen. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf Abschluss eines 
Vertrags. Hoyer ist berechtigt, den auf den Abschluss 
eines Abtretungsvertrags gerichteten Antrag des Kun-
den nicht anzunehmen. Eine Antragsablehnung oder 
Nichtannahme durch Hoyer bedarf keinerlei Begrün-
dung. Durch den Rahmenvertrag allein werden weder 
Vergütungs- noch Abtretungsansprüche begründet

(2) 	 Hoyer ist berechtigt, antragstellende Kunden - ungeach-
tet der Tatsache, ob diese berechtigte Antragsteller im 
Sinne des folgenden Absatzes sind oder nicht- einer so-
genannten „Know-Your-Customer-Überprüfung („KYC“) 
zu unterziehen. Erfüllt der antragstellende Kunde die 
internen Anforderungen der Hoyer nicht oder stellt der 
Kunde nicht sämtliche für den KYC-Prozess notwen-
digen Daten rechtzeitig vor Vertragsschluss bereit, ist 
Hoyer berechtigt, den Antrag den Kunden abzulehnen. 
Auch eine im Rahmen eines KYC-Prozesses erfolgte 
Antragsablehnung oder Nichtannahme durch Hoyer 
bedarf keinerlei Begründung.

(3) 	 Zur Abgabe eines auf den Abschluss eines Rahmenver-
trags gerichteten Antrags berechtigt sind Kunden, die 
zwingend Betreiber eines nicht öffentlichen Ladepunk-
tes im Sinne des § 2 Nummer 8 Ladesäulenverordnung 
(beispielsweise einer sog. „Wallbox“ in der Garage oder 
einer haushaltsüblichen Steckdose, sofern mit dieser 
die Aufladung eines Elektrofahrzeugs realisiert werden 
kann) sind und dabei entweder
a.	� natürliche Personen, die das 18.Lebensjahr voll-

endet und ihren Wohnsitz in Deutschland haben 
und Halter eines oder mehrerer Elektrofahrzeugs/e; 
oder

b.	� juristische Personen oder rechtsfähige Personen-
gesellschaften, die ihren Sitz in Deutschland haben 
und Halter eines oder mehrerer Elektrofahrzeugs/e 
sind. Die für die juristische Person handelnde Per-
son muss eine korrespondierende Firmen-E-Mail-
Adresse verwenden und versichert gegenüber 
Hoyer bereits bei Antragsstellung, berechtigterweise 
im Namen der juristischen Person zu handeln und 
handeln zu dürfen.

§ 3 	 Bestimmung als Dritten 
Mit Abschluss des Rahmenvertrags wird Hoyer durch den 
Kunden zum Dritten im Sinne des § 37a Absatz 6 Bundes-
immissionsschutzgesetz (BImSchG) bestimmt. Die Bestim-
mung zum Dritten erfolgt gemäß §§ 5 Absatz 1 Satz 2 Alter-
native 2, 7 Absatz 5 Satz 1 38. BImSchV und gilt für alle nach 
§ 3 dieser AVB registrierten Elektrofahrzeuge des Kunden.



Seite 2 von 3

Wilhelm Hoyer B.V. & Co. KG · Rudolf-Diesel-Straße 1 · 27374 Visselhövede · +49 4262 797 · info@hoyer.de · hoyer.de
Sitz der Gesellschaft: Visselhövede · Handelsregister Walsrode HRA 61098
Persönlich haftende Gesellschafterin: Hoyer B.V.
Sitz der Gesellschaft: Visselhövede · Handelsregister (Kamer van Koophandel) Amsterdam 91271975
Geschäftsführer: Thomas Hoyer, Markus Hoyer

Allgemeine Vertragsbedingungen (THG-Quote)
11

.V
ER

-T
H

G
.F

B0
01

.2
50

7_
E

§ 4 	 Registrierung Elektrofahrzeug, Ablehnung der 
Registrierung 

(1) 	 Registrierungsfähige Elektrofahrzeuge sind Fahrzeuge, 
�a.	� deren Fahrzeugschein die Kraftstoffart bzw. Ener-

giequelle als „reines Elektrofahrzeug“ (Code 0004 
des Kraftfahrt-Bundesamt) ausweist und

b.	� auf dessen Fahrzeugschein der antragsberechtigte 
Kunde nach § 2 Absatz 2 der AVB als Halter einge-
tragen ist. 

�Alle übrigen Fahrzeuge sind nicht registrierungsfähig. 
Dies gilt ausdrücklich auch für sogenannte „Plug-in-
Hybride“ und Hybridfahrzeuge ohne Stecker.

(2) 	 Kraft Rahmenvertrag ist der Kunde berechtigt eine be-
liebige Anzahl der auf ihn zugelassenen Elektrofahr-
zeuge bei Hoyer zur Vermarktung der THG-Quoten 
zu registrieren. Hoyer ist berechtigt, die Registrierung 
einzelner oder aller Elektrofahrzeuge des Kunden ab-
zulehnen oder zu stornieren. Dies ist insbesondere der 
Fall, sofern die von dem Kunden registrierten Elektro-
fahrzeuge keine registrierungsfähigen Elektrofahrzeuge 
im Sinne des § 3 der AVB sind; der Kunde kein antrags-
berechtigter Kunde im Sinne des § 2 der AVB ist; Hoyer 
Grund zu der Annahme hat, der für den Kunden Han-
delnde verfüge über keine Vertretungsmacht. 

(3) 	 Zulässig ist neben der Registrierung von Elektrofahr-
zeugen bei Vertragsschluss auch die nachträgliche 
Registrierung während der Rahmenvertragslaufzeit. Im 
Falle einer nachträglichen Registrierung von Elektro-
fahrzeugen wird Hoyer diese gegenüber dem Kunden 
bestätigen.

(4) 	 Zur Registrierung eines jeden Elektrofahrzeugs ist es 
notwendig, dass der Kunde eine gut lesbare Kopie der 
Vorder- und Rückseite der aktuellen, offiziellen und 
ordnungsgemäß ausgestellten Zulassungsbeschei-
nigung Teil I [im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung v. 3. Februar 2011 
(BGBl. I S. 139), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S 986) geändert wor-
den ist] des jeweiligen zu registrierenden Elektrofahr-
zeugs übermittelt. 

(5) 	 Für die Übermittlung der Kundendaten sowie der Zu-
lassungsbescheinigung Teil I stellt Hoyer dem Kunden 
eine Plattform unter www.hoyer.de/thg zur Verfügung. 
Sollten die von dem Kunden übermittelten Daten und 
Unterlagen nicht lesbar oder in nicht ausreichender 
Qualität vorliegen, wird Hoyer den Kunden hierüber 
informieren.

(6) 	 Der Kunde versichert gegenüber Hoyer, dass er frei 
über das Vermarktungsrecht der THG-Quote verfügen 
kann und dieses nicht abgetreten hat. Der Kunde ver-
sichert gegenüber Hoyer ferner, dass sämtliche von 
ihm im Rahmen der Registrierung getätigten Angaben 
sowie die zur Verfügung gestellten Daten und Informa-
tionen nach bestem Wissen und Gewissen angegeben 
wurden. Daneben trägt der Kunde Sorge für die Rich-
tigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Lesbarkeit der 
von ihm gemachten Angaben. Ist der Kunde juristische 
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, treffen 
die vorbenannten Pflichten die den Kunden vertretende 
natürliche Person beziehungsweise diejenige Person, 

die für die juristische Person oder die rechtsfähige Per-
sonengesellschaft handelt. Sollten die von dem Kunden 
übermittelten Daten und Unterlagen nicht lesbar oder in 
nicht ausreichender Qualität vorliegen, wird Hoyer den 
Kunden hierüber informieren.

§ 5 	 THG-Quoten-Abtretung, Ausschluss der Doppelab-
tretung, Abtretungszeitraum 

(1) 	 Mit Vollzug der Registrierung eines jeden Elektrofahr-
zeugs bei Zugang der vollständigen, korrekten und 
wahrheitsgemäßen Daten und Informationen an Hoyer 
tritt der Kunde das Recht zur Vermarktung der THG-
Quote des registrierten Elektrofahrzeugs für ein (1) 
Kalenderjahr (nachfolgend „Abtretungszeitraum“) an 
Hoyer ab.

(2) 	 Der Abtretungszeitraum ist abhängig vom Zeitpunkt 
der Registrierung des jeweiligen Elektrofahrzeugs bei 
Hoyer und beträgt immer volle Kalenderjahre. Eine 
rückwirkende Abtretung der THG-Quote durch den 
Kunden für das vorangegangene Kalenderjahr ist nicht 
möglich. Eine Verkürzung des Abtretungszeitraums 
oder die Vereinbarung eines kürzeren Abtretungszeit-
raums sind nicht möglich.

(3) 	 Durch die Registrierung eines jeden Elektrofahrzeugs 
erklärt der Kunde sein Einverständnis, dass Hoyer 
berechtigt ist, die abgetretene THG-Quote bei der 
zuständigen Behörde anzumelden.

(4) 	 Der Kunde verpflichtet sich, das Vermarktungsrecht 
der THG-Quote eines registrierten Elektrofahrzeugs 
während des gesamten Abtretungszeitraums weder 
an einen Dritten zu verkaufen noch das Recht zur Ver-
marktung der THG-Quote an einen Dritten abzutreten.

§ 6 	 Vergütung
(1) 	 Der Vergütungsanspruch des Kunden für die wirksame 

Abtretung der THG-Quote je Elektrofahrzeug an 
Hoyer entsteht zum Zeitpunkt des Zugangs der posi-
tiven, vorbehalt-losen und fahrzeugtypspezifischen 
Bescheinigung des Umweltbundesamts (§ 8 Ab-
satz 2 38. BImSchV) an Hoyer

(2) 	 Hoyer ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, auch vor der 
positiven Rückmeldung des Umweltbundesamts teil-
weise oder vollständig an den Kunden zu leisten.

(3) 	 Für den Fall, dass das Umweltbundesamt gegenüber 
Hoyer mitteilt, dass der Kunde für ein registriertes Elek-
trofahrzeug bereits einen Dritten im Sinne des § 37a 
Absatz 6 BImSchG bestimmt hat, entsteht kein Vergü-
tungsanspruch für das betroffene registrierte Elektro-
fahrzeug und den betroffenen Abtretungszeitraum. Der 
Vergütungsanspruch des Kunden gilt ferner als nicht 
entstanden, wenn das Umweltbundesamt Hoyer eine 
negative Rückmeldung auf die Anmeldung der THG-
Quote übermittelt.

(4) 	 Für jede wirksame Abtretung der THG-Quote an Hoyer 
erhält der Kunde einmalig die vereinbarte Vergütung. 
Als zwischen den Parteien vereinbarte Vergütung gilt 
der von Hoyer zum Zeitpunkt der jeweiligen Regis-
trierung gemäß § 4 Absatz 1 AVB ausgelobte und 
fahrzeugtypspezifische Pauschalbetrag in Euro je Elek-
trofahrzeug. Die Veränderung der Vergütung während 

http://www.hoyer.de/thg
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des Abtretungszeitraums eines registrierten Elektro-
fahrzeugs ist ausgeschlossen.

(5) 	 Es erfolgt keine Barauszahlung. Die Auszahlung in 
Fremdwährung sowie eine Auszahlung auf ein auslän-
disches Bankkonto sind ausgeschlossen.

(6) 	 �Ist der Kunde Verbraucher, erfolgt die Auszahlung der 
Vergütung in Euro binnen sechs Wochen nach Zugang 
der positiven Rückmeldung des Umweltbundesamts an 
Hoyer auf das von dem Kunden angegebene Konto. Bei 
Registrierung mehrerer Fahrzeuge ist Hoyer berechtigt, 
die einzelnen Vergütungsansprüche in einem Gesamt-
betrag auszuzahlen.

(7) 	 Ist der Kunde Unternehmer, erfolgt die Auszahlung 
der Vergütung in Euro als Gutschrift. Die Gutschrift 
erteilt Hoyer jeweils zum Ende eines Monats. Die je-
weilige Gutschrift erfasst diejenigen Vergütungsan-
sprüche des Kunden, die aufgrund einer positiven 
Rückmeldung des Umweltbundesamts im Vormonat 
entstanden sind. Hoyer ist berechtigt, die einzelnen 
Vergütungsansprüche des Kunden in einem Gesamt-
betrag auszuzahlen.

§ 7 	 	�Datenschutz 
Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Einzelheiten der Ver-
arbeitungsvorgänge wird auf die Datenschutzerklärung ver-
wiesen. Die Datenschutzerklärung kann auch als pdf-Datei 
über den folgenden Link https://www.hoyer.de/thg/daten-
schutz/ abgerufen und als Download dauerhaft gespeichert 
werden. 

§ 8 	 Vertragslaufzeit, Kündigung
(1) 	 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
(2) 	 Sowohl der Kunde als auch Hoyer sind berechtigt, den 

Vertrag jederzeit und ohne Angaben von Gründen per 
E-Mail zu kündigen. Die Kündigung wird erst mit Ab-
lauf des jeweiligen Abtretungszeitraums der/des be-
reits registrierten Elektrofahrzeuge/s wirksam. Die in-

soweit kraft Vertrages bereits abgetretene THG-Quote 
wird auch nach Kündigung vertragsgemäß abgewickelt 
und vergütet. Jedoch ist es dem Kunden nach Abga-
be der Kündigungserklärung und dessen Zugang an 
Hoyer nicht mehr möglich, neue Elektrofahrzeuge zu 
registrieren und/oder bereits registrierte Fahrzeuge zu 
aktualisieren.

(3) 	 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hier-
von unberührt.

§ 9 	 Sonstiges, Verbraucherstreitbeilegung
(1) 	 Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen ist, ist Gerichtsstand das Amtsgericht 
Rotenburg (Wümme) bzw. das Landgericht Verden 
(Aller). Hoyer ist jedoch berechtigt, den Kunden auch 
an seinem Sitz bzw. Wohnsitz zu verklagen.

(2) 	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; 
die Geltung des UN-Kaufrechts und der kollisions-
rechtlichen Vorschriften ist ausgeschlossen. Diese 
Rechtswahl lässt gegenüber Verbrauchern, diejenigen 
Bestimmungen unberührt, von denen nach dem Recht 
des Landes, in welchem der Kunde seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewi-
chen werden darf.

(3) 	 Hoyer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilnehmen 
und ist hierzu auch nicht verpflichtet. 

Visselhövede im Juli 2025

https://www.hoyer.de/thg/datenschutz/
https://www.hoyer.de/thg/datenschutz/

